
1. Geltungsbereich

1.1 �Die Lieferungen und Leistungen der Argus Rechnersysteme GmbH, 
nachfolgend Argus genannt, erfolgen ausschließlich zu den nachstehen­
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht schriftlich an­
deres vereinbart wurde. Auf die den Vertragsprodukten beiliegenden 
Lizenzbedingungen der Hersteller wird ergänzend Bezug genommen. 

1.2 �Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden selbst dann keine 
Anwendung, wenn der Kunde im Zusammenhang mit seiner Bestellung 
auf diese hinweist und Argus diesen nicht widerspricht. Zusagen, Neben­
abreden sowie Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des 
Schriftformerfordernisses.

2. Lieferungen und Leistungen

2.1 �Die Angebote von Argus sind stets freibleibend und unverbindlich und 
verstehen sich vorbehaltlich der Selbstbelieferung durch unseren Lieferan­
ten. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung von 
Argus zustande, spätestens jedoch durch die Annahme der Lieferung oder 
Leistung durch den Kunden zustande.

2.2 �Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Abweichungen 
von Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie 
Modell-, Konstruktion, und Materialänderungen im Zuge des technischen 
Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben vorbehalten, sofern die 
vereinbarten Leistungsdaten erreicht werden, ohne dass hieraus Rechte 
gegen Argus hergeleitet werden können.

2.3 �Das Recht zu zumutbaren Teillieferungen oder -leistungen und deren Fak­
turierung bleiben Argus ausdrücklich vorbehalten.

2.4 �Die von Argus genannten Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn sie 
werden ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. Argus kommt in 
jedem Fall nur dann in Verzug, wenn die Verzögerung von Argus verschul­
det ist, die Leistung fällig ist und der Kunde Argus erfolglos eine angemes­
sene, schriftliche Nachfrist (mindestens 14 Tage) gesetzt hat.

2.5 �Liefertermine verlängern sich für Argus angemessen bei Störungen auf­
grund höherer Gewalt und anderer von Argus nicht zu vertretender Hinder­
nisse, wie etwa Störungen bei der Selbstbelieferung durch die Lieferanten, 
Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, etc.. Argus behält sich das 
Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die durch eines der o.g. 
Ereignisse hervorgerufene Lieferverzögerung länger als sechs Wochen 
andauert und dies nicht von Argus zu vertreten ist.

2.6 �Im Fall leichter Fahrlässigkeit ist ein Anspruch des Kunden auf Schaden­
ersatz wegen Lieferverzug ausgeschlossen, im übrigen begrenzt auf die 
Höhe des vorhersehbaren Schadens, maximal jedoch 5% des vom Liefer­
verzug betroffenen Lieferwerts.

3. Prüfung und Gefahrübergang

3.1 �Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und 
Übereinstimmung laut Rechnung zu überprüfen. Unterbleibt eine Rüge in­
nerhalb einer Frist von 4 Tagen, so gilt die Ware als ordnungsgemäß und 
vollständig geliefert, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, 
der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

3.2 �Die Gefahr einer Beschädigung oder eines Verlustes des Vertragsproduk­
tes geht mit der Übergabe des Vertragsproduktes an das Frachtunterneh­
men auf den Kunden über.

3.3 �Weist die gelieferte Ware erkennbare Schäden oder Fehlmengen auf, hat 
der Kunde diese bei Anlieferung schriftlich auf der Empfangsbescheini­
gung des Transportunternehmens zu vermerken. Der Vermerk muss den 
Schaden bzw. die Fehlmenge hinreichend deutlich kennzeichnen (Scha­
densanzeige gemäß § 438 HGB). 

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 �Die sich aus dem jeweiligen Angebot oder ansonsten mangels abweichen­
der schriftlicher Vereinbarung aus der zum Zeitpunkt der Annahme des 
Auftrags aktuellen Preisliste ergebenen Preise verstehen sich ab Ausliefer­
ungslager von Argus. Mehrwertsteuer und andere gesetzliche Abgaben 
im Lieferland sowie Verpackung, Transportversicherung, Umwelt- und Ab­
wicklungspauschale werden dem Kunden zusätzlich berechnet.

4.2 ��Argus behält sich das Recht vor, den Preis angemessen zu erhöhen, 
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen – insbesonde­
re aufgrund von Preiserhöhungen von Seiten der Lieferanten oder von 
Wechselkursschwankungen – bei Argus eintreten. Diese wird Argus dem 
Kunden auf Verlangen nachweisen.

4.3 �Zahlungen sind soweit nicht anders vereinbart ohne jeden Abzug sofort 
fällig. Rechnungsstellung erfolgt mit Lieferung. Schecks werden lediglich 
erfüllungshalber angenommen. Bei Überschreitung der Zahlungstermine 
steht Argus ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in 
Höhe von 8 % über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinausge­
henden Verzugsschadens bleibt unberührt.

4.4 �Argus ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden, 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind be­
reits Kosten und Zinsen durch Verzug entstanden, so ist Argus berechtigt, 
die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistungen anzurechnen.

4.5 �Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur 
wegen Gegenforderungen ausüben, die auf demselben Vertragsverhältnis 
beruhen. Bei laufenden Geschäftsbeziehungen gilt jede einzelne Bestel­
lung als gesondertes Vertragsverhältnis.

4.6 �Soweit Umstände oder Auskünfte eine schlechte wirtschaftliche Situation 
des Kunden erkennen lassen oder von den obenstehenden Zahlungsbe­
dingungen ohne rechtfertigenden Grund abgewichen wird, kann Argus je­
derzeit wahlweise Lieferung Zug um Zug gegen Barzahlung, Vorleistung 
oder Sicherheitsleistung verlangen. Alle offenen Forderungen einschließ­
lich derjenigen für die Argus Wechsel hereingenommen hat oder für die 
eine Ratenzahlung vereinbart ist, werden sofort fällig.

4.7 �Die gewährte Zahlungskondition besteht hinsichtlich der von Argus für 
jeden Einzelauftrag vergebenen Kreditlimits. Bei Überschreitung des je­
weils aktuell festgelegten Kreditlimits behält sich Argus vor, den restlichen 
Auftragswert als Vorkasse anzufordern. Im Falle einer nachträglich eintre­
tenden Änderung der Bonität ist Argus berechtigt, Zahlung Zug um Zug 
gegen Lieferung und Leistung bzw. entsprechende Sicherheitsleistungen 
anzufragen und bei Nichterfüllung vom Vertrag zurückzutreten.

5. Datenverarbeitung

5.1 �Die Auftragsabwicklung erfolgt innerhalb der Argus mit Hilfe automatischer 
Datenverarbeitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustim­
mung zur Verarbeitung der Argus im Rahmen vertraglicher Beziehungen 
bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen Daten. Der 
Kunde ist auch damit einverstanden, dass Argus die aus der Geschäftsbe­
ziehung mit ihm erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für 
geschäftliche Zwecke von Argus verwendet.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 �Das Vertragsprodukt bleibt Eigentum von Argus bis zur Erfüllung aller, 
auch zukünftiger Forderungen aus diesem Vertrag und darüber hinaus 
aus der gesamten Geschäftsbeziehung mit dem Kunden.

6.2 �Der Kunde ist widerruflich zur Weitergabe oder Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr unter Eigentums­
vorbehalt berechtigt. Seine künftigen Forderungen aus der Weitergabe der 
Vorbehaltsware tritt der Kunde hiermit im jeweiligen Rechnungswert bis 
zur vollständigen Bezahlung sämtlicher in Ziffer 6.1 genannten Ansprüche 
zur Sicherheit an Argus ab. Argus darf zur Sicherung seiner Zahlungsan­
sprüche jederzeit diese Abtretung offen legen. Auf Verlangen von Argus 
wird der Kunde Namen und Anschrift seiner betroffenen Abnehmer sowie 
Art und Umfang seiner gegen diese bestehenden Ansprüche mitteilen.

6.3 �Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist 
dem Kunden nicht erlaubt. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware 
wird der Kunde auf das Eigentum von Argus hinweisen und Argus unver­
züglich schriftlich benachrichtigen.

6.4 �Bei Verbindung, Vermischung, Verarbeitung oder Umbildung der Vorbe­
haltsware mit Argus gehörenden Waren erwirbt Argus Miteigentum an der 
fertigen Ware bzw. neuen Sache, anteilig im Verhältnis des Rechnungs­
wertes der Vorbehaltsware zur übrigen Ware. Be- oder Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erfolgen für Argus als Hersteller i.S.d. § 950 BGB, ohne 
Argus zu verpflichten. An der verarbeiteten Ware entsteht Miteigentum von 
Argus im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.

6.5 �Bei Zahlungsverzug, auch aus anderen und zukünftigen Lieferungen oder 
Leistungen von Argus an Kunden, oder bei Vermögensverfall des Kunden 
darf Argus zur Geltungsmachung des Eigentumsvorbehalts an der Vorbe-
haltsware die Geschäftsräume des Kunden betreten und die Ware an sich 
nehmen.

6.6 �Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder die Pfändung des 
Liefergegenstandes durch Argus gelten nicht als Vertragsrücktritt, sofern 
der Kunde Kaufmann ist.
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6.7 �Für Test- und Vorführzwecke gelieferte Gegenstände bleiben im Eigentum 
von Argus. Der Kunde ist verpflichtet für eine ordnungsgemäße Aufbewah­
rung Sorge zu tragen und darf die Gegenstände nur aufgrund gesonderter 
Vereinbarung  mit Argus über den Test- und Vorführbereich hinaus be­
nutzen.

7. Gewährleistung

7.1 �Argus gewährleistet, dass die Vertragsprodukte nicht mit wesentlichen 
Mängeln behaftet sind und für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Ver­
wendung geeignet sind bzw. sich für die gewöhnliche Verwendung eignen. 
Dabei sind sich die Partner bewusst, dass es nach dem Stand der Tech­
nik nicht möglich ist, Fehler der Software unter allen Anwendungsbedin­
gungen auszuschließen.

7.2 �Argus übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Funktionen von Software 
den Anforderungen des Kunden genügen und die Vertragsprodukte in der 
vom Kunden getroffenen Auswahl zusammenarbeiten.

7.3 �Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beein­
trächtigung der Brauchbarkeit, wenn das Produkt durch den Kunden oder 
Dritte verändert, unsachgemäß installiert, gewartet, repariert, benutzt oder 
Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird, die nicht den Installationsanfor­
derungen der Hersteller entsprechen, es sei denn, der Kunde weist nach, 
dass diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. Die 
Sachmängelhaftung entfällt ferner, wenn Seriennummer, Typbezeichnung 
oder ähnliche Kennzeichen entfernt oder unleserlich gemacht werden. 
Eine Haftung für Sachmängel besteht nur, sofern die Ursache des Sach­
mangels bereits zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag.

7.4 �Sachmängelansprüche verjähren in 24 Monaten und die Verjährung be­
ginnt mit Ablieferung. Sachmängelhaftungsansprüche sind nur mit Zustim­
mung vor Argus übertragbar.

7.5 �Bei Vorliegen eines Sachmangels erfolgt nach Wahl von Argus zunächst 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ersetzte Teile gehen in das Eigen­
tum von Argus über. Ist Argus zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
nicht in der Lage, ist dies mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden oder 
beseitigt Argus nicht innerhalb einer angemessenen, schriftlich gesetzten 
Nachfrist, ist der Kunde zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt 
vom Kaufvertrag berechtigt. Im Falle des Rücktritts oder der Nachlieferung 
wird dem Kunden ein Betrag gutgeschrieben, der sich aus dem Kaufpreis 
abzüglich der wertmäßigen Gebrauchsvorteile, welche sich aus dem Ver­
hältnis der Nutzung des Gegenstandes durch den Käufer zur voraussicht­
lichen Nutzungsdauer, ergibt.

7.6 �Die mit der Nachbesserung verbundenen Arbeitskosten bzw. die Trans­
portkosten für die Ersatzlieferung trägt Argus. Alle sonstigen mit der Nach­
besserung oder Ersatzlieferung verbundenen Nebenkosten trägt der Kun­
de, es sei denn, diese Kosten stehen außer Verhältnis zum Auftragswert.

7.7 �Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Sachmangel nicht 
vorliegt, werden die Kosten der Überprüfung und Reparatur zu den jeweils 
gültigen Verrechnungssätzen der Argus berechnet.

7.8 �Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung, kostenpflichtigen Reparatur­
aufträgen und Retouren jeglicher Art gelten die jeweils aktuellen Abwick­
lungsrichtlinien des After Sales Management Centers bzw. sind die ent­
sprechenden Verfahrensweisen zu beachten.

7.9 �Alle weiteren oder anderen als die in diesen Bestimmungen vorgesehenen 
Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausge­
schlossen, soweit sich nicht aus diesen Bestimmungen etwas anderes 
ergibt. Die gesetzlichen Regelungen zum Verbrauchsgüterkauf bleiben 
hiervon unberührt.

8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter

8.1 �Der Kunde ist nicht befugt, Software zu verändern, zur Verwendung auf 
nicht kompatibler Hardware anzupassen oder in sonstiger Weise zu bear­
beiten. Hinweise auf den Vertragsprodukten über Urheber-, Marken- oder 
andere Schutzrechte darf der Kunde weder beseitigen, abändern, überde­
cken noch in sonstiger Weise unkenntlich machen.

8.2 �Der Kunde ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Argus 
berechtigt, mitgeliefertes Dokumentationsmaterial für gewerbliche Zwe­
cke zu übersetzen oder die Software zu vermieten. Leasingverträge über 
gelieferte Software können nur im Rahmen der jeweiligen Herstellerbedin­
gungen bzw. unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften abgeschlos­
sen werden.

8.3 �Jedwede Software ist beim Hersteller registriert und unterliegt im Hin­
blick auf die Nutzung den jeweiligen Herstellerbedingungen. Der Kunde 
ist verpflichtet, seine Abnehmer auf das Verbot der Mehrfachnutzung der 
Software und das Verbot der Weiterübertragung der Nutzungsrechte hin­
zuweisen. Er hat jede Vertragsverletzung eines Abnehmers unverzüglich 
an Argus zu melden.

8.4 �Argus übernimmt keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine 
gewerblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kun­
de hat Argus von allen gegen ihn aus diesem Grunde erhobenen Ansprü­
che unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

8.5 �Soweit die gelieferten Produkte nach Entwürfen oder Anweisungen des 
Kunden gefertigt wurden, hat der Kunde Argus von allen Ansprüchen frei­
zustellen, die von Dritten aufgrund der Verletzung gewerblicher Schutz­
rechte und Urheberrechte geltend gemacht werden. Etwaige Prozesskos­
ten sind angemessen zu bevorschussen.

9. Haftung

9.1 �Soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind wei­
tergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen 
– ausgeschlossen. Argus haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind, insbesondere haftet Argus nicht 
für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

9.2 �Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, wenn die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beruht oder Argus vertragswesentliche 
Pflichten leicht fahrlässig verletzt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn Ansprü­
che gemäß Produkthaftungsgesetz oder von Argus zu vertretender Un­
möglichkeit geltend gemacht werden sowie für von Argus eingeräumten 
Garantien.

9.3 �Die Ersatzpflicht ist in jedem Fall auf den im Zeitpunkt des Vertrags­
schlusses vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be­
grenzt.

9.4 �Ist die Haftung von Argus ausgeschlossen oder begrenzt, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung des Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

9.5 �Die Haftung für einen von Argus zu vertretenden Verlust von Daten oder 
Programmen ist zudem auf den Schaden begrenzt, der eingetreten ist 
bzw. wäre, wenn der Kunde seine Daten innerhalb angemessener Inter­
valle gesichert hat bzw. hätte (Backup).

9.6 �In jedem Fall ist die Ersatzpflicht bei von Argus zu vertretenden Sachschä­
den begrenzt auf die Deckungssumme der von Argus abgeschlossenen 
Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung. Argus ist im Einzelfall bereit, 
die entsprechende Deckungssumme dem Kunden mitzuteilen.

10. Export- und Importgenehmigungen

10.1 �Die gelieferten Produkte und technisches Know-how werden unter Ein­
haltung der derzeit gültigen AWG/AWV/EG-Dual-Use Verordnung sowie 
den US-Ausfuhrbestimmungen von Argus geliefert und sind zur Benut­
zung und zum Verbleib in dem mit dem Kunden vereinbarten Lieferland 
bestimmt. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten – einzeln oder in 
systemintegrierter Form – ist für den Kunden genehmigungspflichtig und 
unterliegt grundsätzlich den Außenwirtschaftsvorschriften der Bundes­
republik Deutschland bzw. des anderen mit dem Kunden vereinbarten 
Lieferlandes. Der Kunde muss sich über diese Vorschriften selbständig 
nach deutschen Bestimmungen beim Bundesausfuhramt, nach US-Be­
stimmungen beim US-Department of Commerce, erkundigen. Unabhän­
gig davon, ob der Kunde den entgültigen Bestimmungsort der gelieferten 
Vertragsprodukte angibt, obliegt es dem Kunden in eigener Verantwor­
tung, die gegebenenfalls notwendige Genehmigung der jeweils zustän­
digen Außenwirtschaftsbehörde einzuholen, bevor er solche Produkte 
exportiert. Die Wiederausfuhr von Vertragsprodukten – einzeln oder in 
systemintegrierter Form – entgegen dieser Bestimmungen ist untersagt.

10.2 �Jede Weiterlieferung von Vertragsprodukten durch Kunden an Dritte, mit 
und ohne Kenntnis von Argus, bedarf gleichzeitig der Übertragung der 
Exportgenehmigungsbedingungen. Der Kunde haftet für die ordnungs­
gemäße Beachtung dieser Bedingungen gegenüber Argus.

11. EG-Einfuhrumsatzsteuer

11.1 �Soweit der Kunde seinen Sitz außerhalb Deutschlands hat, ist er zur 
Einhaltung bezüglich der Regelung der Einfuhrumsatzsteuer der Europä­
ischen Union verpflichtet. Hierzu gehört insbesondere die Bekanntgabe 
der Umsatzsteueridentifikationsnummer an Argus ohne gesonderte An­
frage. Der Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage die notwendigen Auskünfte 
hinsichtlich seiner Eigenschaft als Unternehmer, hinsichtlich der Verwen­
dung und des Transports der gelieferten Waren sowie hinsichtlich der 
statistischen Meldepflicht an Argus zu erteilen. Bei Missachtung hat der 
Kunde Argus den dadurch entstehenden Aufwand zu erstatten.

12. Allgemeine Bestimmungen

12.1 �Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzu­
treten.

12.2 �Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Filderstadt, wenn der Kunde Vollkauf­
mann ist. Argus ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen 
gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.

12.3 �Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Wiener UN-Ab­
kommen (UNCITRAL) über den internationalen Warenverkehr ist aus­
geschlossen.

12.4 �Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen unwirksam sein oder werden, oder dieser Vertragstext eine 
Regelungslücke enthalten, so werden die Vertragsparteien die unwirk­
same oder unvollständige Bestimmung durch angemessene Regelungen 
ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten 
Regelung weitestgehend entspricht. Die Gültigkeit der übrigen Bestim­
mungen bleibt davon unberührt.

Argus Rechnersysteme GmbH I Dietrich-Bonhoeffer-Straße 6 I 70794 Filderstadt I Telefon: 0711-7792020 I www.argusgmbh.de
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